
Die Einhaltung des
vorbeugenden
Brandschutzes bei
Entwässerungsanla-
gen ist durch eine zu-
nehmende Nichtbe-
achtung der Abschot-
tungsregeln in die
Kritik geraten. In der
Praxis herrscht sehr
oft die Meinung:
„Das Rohr ist nicht-
brennbar, dann muss
ich bei Planung und
Montage keine
brandschutztechni-
schen Maßnahmen
beachten“. Diese
„Praxismeinung“
kann nicht im Sinne
der Produkthersteller
sein.

• die Ausführung und Zusammen-

führung der Gewerke

• die Abnahme öffentlich-rechtlich und

nach den a. R. d. T.

• die steigende Anzahl von Brandlasten

im Gebäude

Allein die unterschiedlichen i. d. R. nicht

sauber koordinierten Aufgaben des vor-

beugenden Brandschutzes bei Leitungs-

anlagen ergeben bei der Ausführung ein

hohes Maß an Schnittstellenproblemen,

welche durch eine baubegleitende Qua-

litätssicherung abgefangen werden müs-

sen. Die baubegleitende Qualitätssiche-

rung beim vorbeugenden Brandschutz

der TGA muss schon bei der Systemab-

stimmung und Trassenplanung aller

technischen Gewerke untereinander be-

ginnen.

2. Anforderungsprofile des vor-
beugenden Brandschutzes nach
den LBOs und den baurechtlich
eingeführten Leitungsanlagen-
Richtlinien der Bundesländer
Mit Einführung der neuen MBO 2002

und deren teilweisen Umsetzung in den

Bundesländern ergeben sich zu den noch

bestehenden LBOs einige Differenzen,

die der Planer und ausführende Instal-

lateur beachten muss. Die Bilder 1 bis 4

geben einen Überblick über die Anfor-

derungsprofile. Bei allen sonstigen Ge-

bäuden gelten i. d. R.Anforderungen an

F 90-Bauteile (gilt für alle Bundesländer)

Bei Hausentwässerungsleitungen erge-

ben sich aus den Anforderungen des vor-

beugenden Brandschutzes sowie des Schall-

und Tauwasserschutzes folgende Praxislösungen.

3. Anforderungsprofile des bau-
lichen Schallschutzes

3.1 Schallschutz nach DIN
4109/A1: 2001-01
Die Ansprüche an den Schallschutz im

Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich stei-

gen mit dem Bedarf an Ruhe. Die Reali-

sierung des Schallschutzes bei haustech-

nischen Anlagen ist eine wesentliche Auf-

gabe des Architekten bei der Grundriss-

gestaltung und Festlegung der Installa-

tionswände,des Fachplaners bei Auswahl

der geeigneten Installations-Systeme und
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Vor dem Schaden klug sein  
Fachgerechte Lösungen bei Entwässerungsanlagen (Teil1)

DIPL.-ING. MANFRED LIPPE, LO-
THAR ALLHENN*

Das Informationszentrum Entwässe-

rungstechnik Guss e.V. (IZEG bzw. de-

ren Mitglieder) führt zur Sicherstellung

der „Baustellenqualität von SML-Roh-

ren“ Informationsseminare mit den In-

halten „Brand- und Schallschutz bei

SML-Rohren“ mit den Autoren dieses

Beitrages durch. Die Referenten der ML-

Partner Sachverständigen Gesellschaft mbH

setzen dabei die rechtlichen und nor-

mativen Anforderungen des Brand- und

Schallschutzes in eine praxisgerechte

Abflussrohrinstallation um. Die Qua-

litätssicherung bei Planung und Aus-

schreibung von Hausentwässerungsan-

lagen ist dabei eine große Herausforde-

rung.

1. Einleitung
Die technische Gebäudeausrüstung nimmt

einen immer höheren Stellenwert beim Bau

von Gebäuden ein. Durch diese Tatsache

steigt die Anzahl der Bauteildurchführun-

gen und i.d.R.die Brandlast aufgrund ei-

ner umfangreichen Verkabelung und Ver-

wendung zahlreicher brennbarer Baustof-

fe. Bei Planung und Ausführung der Ge-

bäude muss deshalb dem vorbeugenden

Brandschutz ein sehr hohes Maß an Auf-

merksamkeit geschenkt werden. Beson-

ders die Schnittstellen zwischen den un-

terschiedlichen Gewerken stellen dabei ein

zunehmendes Koordinierungsproblem

dar. Die folgenden Planungsphasen ver-

deutlichen die Problemstellungen:

• das Brandschutzkonzept als Basis der

Baugenehmigung

• die Baugenehmigung mit Auflagen zum

Brandschutzkonzept

• die TGA-Planung aufgeteilt nach Auf-

gabenbereichen

➙ Sanitär (Ver- und Entsorgung)

➙ Heizung

➙ Lüftung/Raumentlüftung

➙ Klimatisierung/Kälteleitungen

Der Architekt ist als Koordinator gefragt

wie nie zuvor, denn die Problemstellun-

gen müssen bereits in der Planung er-

kannt werden:

• die produktneutrale Ausschreibung als

„Qualitätskiller“



des Fachinstallateurs bei der praxisge-

rechten Umsetzung am Bau.

Das Bestreben von Erstellern und Bau-

herren eines Gebäudes mit Eigentums-

wohnungen ist i. d. R. einen möglichst

hohen Schallschutz zu bekommen, da-

mit beim Verkauf der Wohnung mit dem

Hinweis „Komfortwohnung“ geworben

werden kann.Im Gegenzug ist man aber

nicht bereit für diesen hohen Komfort

Geld auszugeben.

Genau an dieser Stelle beginnt das ei-

gentliche Problem. Es wird Standard-

Schallschutz nach DIN 4109 ausge-

schrieben, aber später versucht, erhöh-

ten Schallschutz bei der Abnahme durch-

zusetzen,stets zu Lasten des Planers und

Fachhandwerkers. Wird die Wohnung

verkauft, werden teilweise schon wieder

Klagen über den Schallschutz laut, weil

sich der Käufer etwas ganz anderes un-

ter den Versprechungen des Verkäufers

vorgestellt hat. Das Einzige, was dem

Fachplaner und Fachinstallateur hilft, ist,

vor Angebotsabgabe bzw. der Projekt-

kostenkalkulation die genauen Anfor-

derungen des Auftraggebers (Ersteller/

Bauherr eines Bauwerkes) abzuklären

und detailliert schriftlich zu vereinba-

ren. Bild 6 zeigt die Anforderungsprofi-

le nach DIN 4109/A1 auf. Neben der

empfohlenen Vereinbarung der a.R.d.T.,

der DIN 4109/A1, gibt es die Möglich-

keit,einen erhöhten Schallschutz auf der

Basis eines der folgenden Regelwerke zu

vereinbaren (siehe 3.2).

Weitergehende Informationen:

Detailinformationen zu den Anforde-

rungsprofilen des Schallschutzes kön-

nen dem ZVSHK-Merkblatt Schallschutz

und den ZVSHK-Fachinformationen

Schallschutz entnommen werden.In die-

sem Merkblatt werden auf ca. 100 Seiten

Tipps für die Ausschreibung, den Ab-

schluss von Werkverträgen, die Aus-

führung und die Abnahme gegeben.

Dringende Empfehlung:

Bei Vereinbarungen für die Planung und

Ausführung von schalltechnisch rele-

vanten Installationen wird empfohlen

das zutreffende Regelwerk und den ver-

einbarten Schallpegel als Zahlenwert

schriftlich zu vereinbaren. In der Praxis

werden die schalltechnischen Anforde-

rungen bei luftschallreduzierten Haus-

abflussleitungen (keine HT-Rohre) durch

die R-klassifizierten Durchführungen

aufgrund der Systemkonstruktion unter

Verwendung von Körperschalldämm-

stoffen erfüllt.
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Bild 1 • Ein- und

Zweifamilienhaus

ohne Abschottungs-

anforderungen an

Leitungsanlagen aus

Sicht des vorbeugen-

den Brandschutzes

Bild 2 • Innerhalb

der Reihenhäuser ist

keine brandschutz-

technische Abschot-

tung erforderlich.

Bei Durchführungen

durch die Haus-

trennwände müssen

diese brandschutz-

technisch abgeschot-

tet werden.

Bild 3 • Bei den Ge-

bäuden geringer

Höhe ergeben sich

die größten Abwei-

chungen. In den sie-

ben „F 30-Ländern“

müssen bei den mitt-

leren Spalten die Lei-

tungsdurchführun-

gen in klassifizierter

Qualität R 30 oder

nach den Erleichte-

rungen der LAR, Ka-

pitel 4.2 geschottet

werden. Ohne Ab-

schottungsmaßnah-

men, z. B. Brand-

schutzmanschetten

R 30 bei brennbaren

Rohren bzw. R 30

Durchführungssyste-

me bei nichtbrenn-

baren Rohren (z. B.

SML) ist eine Durch-

führung nicht mehr

zulässig.

Bild 4 • Abweichun-

gen von F 90-Bau-

teilen können den

genehmigten 

Brandschutzkon-

zepten entnommen

werden

1

2

3

4
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Bild 5 • erforder-

liche Abschot-

tungsmaßnah-

men auf Basis

den Anforderun-

gen aus Bild 1-4.

1) Klassifizierte

Abschottungen

nach MLAR /

LAR / RbALei,

Kapitel 4.1, ge-

prüft und zuge-

lassen nach DIN

4102-11

2) Bei den Er-

leichterungen

der MLAR / LAR/

RbALei sind

bauliche Maß-

nahmen zur

Vermeidung

von Sekundär-

bränden zu be-

achten (siehe

Bild 8).

Bild 6 • Tabelle

4 aus DIN 4109/

A1:2001-01

Werte für die

zulässigen

Schalldruckpe-

gel in schutzbe-

dürftigen Räu-

men von Geräu-

schen aus haus-

technischen An-

lagen und Ge-

werbebetrie-

ben

Bild 7 • Struktur

der baurechtlich

eingeführten

Leitungsanla-

gen-Richtlinien

in den Bundes-

ländern

3.2 Erhöhter Schallschutz

Die Kennwerte des erhöhten Schall-

schutzes müssen grundsätzlich werk-

vertraglich vereinbart werden,wenn die-

se zur Anwendung kommen sollen.Auch

hier bietet sich die schriftliche Vereinba-

rung des Regelwerkes und des verein-

barten maximalen Schalldruckpegels an.

Es kann zwischen den folgenden Regel-

werken gewählt werden:

• Beiblatt 2 zur DIN 4102

> statt 30 db(A) = 25 db(A)

• DIN 4102-10 (E) 

> SSt. I = 30 db(A)

> SSt. II = 27 db(A)

> SSt. III = 24 db(A)

> Schallschutz 

im eigenen 

Wohnbereich = 35 db(A) für 

SSt. I bis SSt. III

• VDI 4100 

> eine Verwendung ist nicht 

mehr zu empfehlen

4. Anforderungen an den 
Tauwasserschutz
Der Tauwasserschutz wird durch diffu-

sionshemmende Dämmstoffe erfüllt.Bei

Mineralfaserdurchführungen von nicht-

brennbaren Rohren durch eine inte-

grierte Alukaschierung oder bei brenn-

baren Rohren durch eine maximal 5 mm

dicke Dämmung aus synthetischem

Kautschuk als Ersatz für die Körper-

schalldämmung. Dickere brennbare

Dämmstoffe sind im Bereich der Brand-

schutzmanschetten nicht zulässig. Die

Auflagen der Leitungsanlagen-Richtli-

nie, Kapitel 4 und der geprüften und zu-

gelassenen Produkte mit ABP/ABZ sind

zwingend zu beachten.

5

6

7
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5. Struktur und Anforderungen
der Leitungsanlagen-Richtlinien
für Entwässerungsanlagen

Die Leitungsanlagen-Richtlinie ist in 5

Kapitel für alle Leitungsanlagen im Ge-

bäude aufgeteilt. Für den Bereich Haus-

entwässerungsanlagen werden die Ka-

pitel 3 und 4 herangezogen. Die folgen-

den Ausführungen und Darstellungen

spiegeln dabei die a. R. d. T. wider (siehe Bild 7)..

5.1 Verlegung von Abflussrohren
in notwendigen Fluren
Nichtbrennbare SML-Rohre dürfen in

notwendigen Fluren und Ausgängen ins

Freie offen verlegt werden (Bild 8). Ge-

ringfügige brennbare Bestandteile in den

„Rapid-Verbindern“ und den Befesti-

gungsschellen sind zulässig. Dies gilt

auch für die Farbbeschichtung < 0,5 mm

Dicke.Die Durchführung durch die F 30-

Wand erfolgt mit einer Steinwolldämm-

schale, Schmelzpunkt > 1000 °C. Eine

klassifizierte Abschottung, z. B. R-30-

Qualität, wird nur in den F-30-Ländern

verlangt (siehe Bild 8, links).

Brennbare Abflussrohre bis zum Durch-

messer von 160 mm müssen durchgän-

gig brandschutztechnisch gekapselt wer-

den. Die Darstellung in Bild 8 zeigt die

Ausführungsdetails. Der Verwendungs-

nachweis für die brandschutztechnische

Kapselung = „Null-Brandlast“ kann un-

ter www.MLPartner.de > Download >

Herstellerdokumente > Rockwool > Ret-

tungswege heruntergeladen werden.

In den F-30-Ländern werden Abschot-

tungen mit Brandschutzmanschetten in

R-30-Qualität bei beidseitiger Montage

verlangt (siehe Bild 8, rechts Detail).

5.2 Durchführungen durch 
Bauteile mit Anforderungen 
an die Feuerwiderstandsdauer 
(F 30-F 120)
Entsprechend Bild 5 und Bild 7 hat der

Fachplaner und Installateur die Wahl

zwischen einer „R-klassifizierten Durch-

führung“ nach Kapitel 4.1 der MLAR/

LAR/RbALei bei F-30- bis F-120-Bau-

teilen oder nach den Erleichterungen der

MLAR/LAR/RbALei, Kapitel 4.2.

Die Wahlfreiheit liegt beim Planverfas-

ser. Dabei kann die Wahlfreiheit durch

den Planverfasser aus projektspezifischen

Gründen eingeschränkt werden. Bild 9

stellt die grundsätzlichen Unterschei-

dungen der Methoden nach Kapitel 4.1

und 4.2 der Leitungsanlagen-Richtlinie

dar. Bei den R-90-klassifizierten Durch-

führungen (Bild 9) werden zur Beurtei-

lung genormte Brandversuche in einer

Bild 9 •

Klassifizie-

rung von

Abfluss-

rohr-

durch-

führungen

Bild 10 •

Die neu

entwickel-

te R-30 bis

R-90-SML-

Brand-

schutzlö-

sung mit

Rapid-Ver-

bindern

und einer

330 mm

langen

Conlit-

Schale un-

terhalb der

Verbinders

Bild 8 •

Verle-

gung von

nicht-

brennba-

ren und

brennba-

ren Ab-

flussroh-

ren in

notwen-

digen

Fluren
8

9
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staatlich anerkannten Materialprüfan-

stalt durchgeführt. Bei den Versuchen

werden verschiedene Messfühler mon-

tiert und die Oberflächentemperaturen

über Messfühler gemessen (siehe Bild 9).

Eine R-Klassifizierung kann nur dann

erteilt werden, wenn die Temperaturer-

höhung auf der dem Brand gegenüber-

liegenden Seite an keiner Stelle mehr als

180 K in der Spitze und 140 K im Durch-

schnitt beträgt. Diese Werte der maxi-

malen Temperaturerhöhung sind in der

ISO 834 weltweit und in der DIN 4102

national geregelt. Bei SML-Rohren und

bei den brennbaren Rohren wird eine

Gleichwertigkeit in der Klassifizierung

= Schutz vor Sekundärbränden erreicht.

Die Verbinder innerhalb der Durch-

führung sind als thermische Trennung

positiv zu bewerten. Der Anschluss von

brennbaren Rohren innerhalb der R-

klassifizierten Durchführung/weiter-

führenden Dämmung ist nicht zulässig

(siehe ABPs der Durchführungsher-

steller, z. B. Rockwool/Armacell/GuH-

Montage).

Bei brennbaren Rohren wird das Durch-

brennen des Feuers durch den Verschluss

der R-klassifizierten Brandschutzman-

schette erreicht.Die R-klassifizierten Ab-

schottungssysteme sind nur dann gleich-

wertig, wenn bei beiden Systemen die

Einbaubedingungen gemäß ABP/ABZ

eingehalten worden sind.

Brandschutztechnisch nicht gleichwer-

tig sind die Durchführungen nach den

Erleichterungen, Kapitel 4.2 der MLAR/

ausreichende Abstände von brennbaren

Stoffen/Dämmstoffen oder durch Mon-

tage innerhalb von brandlastfreien

Schächten, Kanälen oder Vorwandin-

stallationen geschehen. Der direkte An-

schluss von brennbaren Rohren am Ab-

zweig über Konfix-Verbinder ist nicht

zulässig, weil dadurch Sekundärbrände

provoziert werden.

An dieser Stelle muss eindeutig gesagt

werden, dass die MLAR/LAR/RbALei

grundsätzlich von durchgängigen Syste-

men spricht. Im Kapitel „Regelverstöße“

in Teil 2 dieses Fachartikels (siehe SHT

2/04) werden die brandschutztechni-

schen Sünden bei der Installation von

Durchführungen und Bodenabläufen

behandelt.

6. Zusammenfassung Teil 1
Die Anforderungen an den vorbeugen-

den Brandschutz und baulichen Schall-

schutz einer Entwässerungsanlage sind

nicht leichtfertig zu unterschätzen. Lei-

der führt die Nichtbeachtung von Re-

gelwerken für eine angebliche „primiti-

ve Entwässerungsanlage“ sehr oft zu ho-

hen Folgekosten.

In Teil 2 des Fachartikels werden die fach-

gerechte Ausschreibung nach VOB-

C:2002-12, die verschiedenen Durch-

führungslösungen, die aktuellen Ent-

wicklungen für vereinfachte R-30 bis R-

90-SML-Durchführungen bis DN 100

(siehe Bild „Entwicklung“) und die Re-

gelverstöße behandelt.

www.MLPartner.de

LAR/RbALei,da ein Sekundärbrand nur

durch weitere bauliche Maßnahmen,

z. B. Abstände von brennbaren Stoffen,

sichergestellt werden kann. Die Erleich-

terungen dürfen nicht bei F-120-Anfor-

derungen eingesetzt werden.

Der Gesetzgeber hat die Erleichterungen

geschaffen,um die Baukosten zu senken.

Die Sicherheit gegen Sekundärbrände

muss unter Beachtung der a.R.d.T.bau-

lich erbracht werden. Dies kann durch
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